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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erstel-
len eines Gründungselementes im Boden, bei dem ein
Loch in dem Boden erstellt wird, wobei mittels eines an-
getriebenen Abtragswerkzeugs Bodenmaterial zerklei-
nert und abgetragen wird, und zum Bilden des Grün-
dungselementes eine aushärtbare Suspension in das
Loch eingeleitet wird. Es ist erfindungsgemäß, dass im
Boden mindestens eine Elektrode vorgesehen wird und
dass zumindest beim Ziehen des Abtragswerkzeugs aus
dem Boden die mindestens eine Elektrode im Boden mit-
tels einer elektrischen Spannungsquelle als Anode ge-
genüber dem Abtragswerkzeug geschaltet wird, welche
als eine Kathode geschaltet wird, wobei ein Flüssigkeits-
film zwischen dem Abtragswerkzeug und der Lochwan-
dung gebildet wird. Weiter betrifft die Erfindung eine Vor-
richtung zum Erstellen des Gründungselementes.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erstel-
len eines Gründungselementes im Boden, bei dem ein
Loch in dem Boden erstellt wird, wobei mittels eines Ab-
tragswerkzeugs Bodenmaterial zerkleinert und abgetra-
gen wird, und zum Bilden des Gründungselementes ein
aushärtbares Material in das Loch eingeleitet wird, ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung
zum Erstellen eines Gründungselementes im Boden, mit
einem angetriebenen Abtragswerkzeug, durch welches
Bodenmaterial zerkleinerbar und abtragbar ist, einer
elektrischen Spannungsquelle zum Erzeugen einer elek-
trischen Spannung zwischen dem Abtragswerkzeug und
einer Anode im Boden und einer Zuführeinrichtung zum
Zuführen einer aushärtbaren Suspension in das Loch
zum Bilden des Gründungselementes, gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 11.
[0003] Zum Erstellen sogenannter Gründungspfähle
ist es bekannt, mittels eines Bohrwerkzeuges unter Aus-
hub von Bodenmaterial ein Bohrloch zu erstellen. Beim
Rückziehen des Bohrwerkzeugs wird das Bohrloch mit
einer aushärtbaren Suspension verfüllt, welche zu dem
gewünschten Bohrpfahl aushärtet. Das Bohrwerkzeug
kann dabei ein Bohrrohr oder einen Bohreimer aufwei-
sen, welches eine relativ große Kontaktfläche zur umge-
benden Bohrwand aufweist. Insbesondere bei bindigen
Böden, etwa Tonböden, welche eine adhäsive Eigen-
schaft besitzen, besteht die Gefahr, dass beim Rückzie-
hen des Bohrwerkzeuges Bodenmaterial zumindest
zweitweise an einer Außenseite des Bohrwerkzeuges
anhaftet und aus der Bohrlochwand herausgerissen
wird. Hierdurch kann die Bohrlochwand und damit das
innerhalb des Bohrloches zu erstellende Gründungsele-
ment beeinträchtigt werden.
[0004] Besonders problematisch ist es, wenn beim
Rückziehen des Bohrwerkzeuges aus dem Bohrloch he-
rausgerissenes Bodenmaterial beim weiteren Rückzie-
hen vom Bohrwerkzeug abgestriffen wird und dabei in
größerem Umfang in die gleichzeitig eingeleitete aus-
härtbare Suspension zum Bilden des Gründungsele-
mentes gelangt. Durch derartige unerwünschte Einträge
von Bodenmaterial in das Gründungselement können
Fehlstellen im Gründungselement entstehen, welche de-
ren Tragfähigkeit oder deren Dichtfunktion negativ be-
einflussen können.
[0005] Aus der US 4,119,511 oder der US 4,157,287
ist es bekannt, beim Eintreiben eines metallischen Pfahls
in den Boden eine elektrische Spannung gegenüber dem
Boden anzulegen, um so aufgrund eines Elektroosmo-
seeffektes einen Reibungswiderstand zwischen dem
metallischen Pfahl und dem umgebenden Boden zu re-
duzieren. Hierdurch sollen die notwendigen Kräfte zum
Eintreiben des metallischen Pfahls in den Boden redu-
ziert werden.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, mit welchen

ein Gründungselement mit besonders guter Qualität, ins-
besondere hinsichtlich des Auftretens unerwünschter
Einschlüsse an Bodenmaterial, erstellt werden kann.
[0007] Die Aufgabe wird nach der Erfindung durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bezie-
hungsweise durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen
des Anspruchs 11 gelöst. Bevorzugte Ausführungsfor-
men der Erfindung sind in den jeweils abhängigen An-
sprüchen angegeben.
[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch
gekennzeichnet, dass im Boden mindestens eine Elek-
trode vorgesehen wird und dass zumindest beim Ziehen
des Abtragswerkzeuges aus dem Boden die mindestens
eine Elektrode im Boden mittels einer elektrischen Span-
nungsquelle als eine Anode gegenüber dem Abtrags-
werkzeug geschaltet wird, welche als eine Katode ge-
schaltet wird, wobei ein Flüssigkeitsfilm zwischen dem
Abtragswerkzeug und einer Bohrlochwandung gebildet
wird.
[0009] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
unerwünschte Einschlüsse von Bodenmaterial, welche
nicht mit dem aushärtbaren Material, insbesondere einer
Suspension homogen vermengt werden, insbesondere
dann entstehen können, wenn beim Rückziehen des Ab-
tragswerkzeuges aus dem Loch im Boden Bodenmate-
rial aus der Lochwandung gerissen wird und unmittelbar
in das eingeleitete aushärtbare Material gelangt.
[0010] Durch die Erfindung wurde erkannt, dass die
Gefahr derartiger Fehlstellen umso höher ist, je höher
eine Adhäsion zwischen dem Bodenmaterial und dem
Abtragswerkzeug ist.
[0011] Die Erfindung beruht insbesondere auf der Er-
kenntnis, dass ein Adhäsionsverhalten des Bodens da-
durch reduziert werden kann, dass zwischen einer Au-
ßenseite des Abtragswerkzeuges und der angrenzenden
Lochwandung ein Flüssigkeitsfilm vorgesehen wird. Die-
ser Flüssigkeitsfilm wird nach einem Aspekt der Erfin-
dung durch eine Elektroosmose bewirkt, bei welcher mit-
tels einer elektrischen Spannungsquelle eine elektrische
Spannung zwischen dem Boden und dem Abtragswerk-
zeug erzeugt wird.
[0012] Gemäß der Erfindung wird das Abtragswerk-
zeug, welches typischerweise aus einem Stahlwerkstoff
gefertigt ist, als eine Katode geschaltet, während der um-
gebende Boden demgegenüber eine Anode bildet. Bei
Material oder Suspensionen, welche typischerweise
Wasser enthalten oder auf einer Wasserbasis beruhen,
stellt sich eine sogenannte Elektroosmose ein, bei wel-
cher Wassermoleküle aus einer Suspension und dem
umgebenden Boden verstärkt zur Katode, also zum Ab-
tragswerkzeug wandern, während ionisierte Feststoffe
verstärkt zur Anode wandern. Durch diese erfindungs-
gemäße Maßnahme wird ein Flüssigkeitsfilm an der Au-
ßenseite des Abtragswerkzeuges insbesondere zum
umgebenden Boden erstellt, wodurch sich eine Adhäsi-
onswirkung von umgebendem Boden an dem Abtrags-
werkzeug merklich reduziert.
[0013] Durch das erfindungsgemäße Anlegen einer
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derartigen elektrischen Spannung an ein Abtragswerk-
zeug zumindest beim Zurückziehen aus dem Loch kann
so eine Schwächung der Bohrlochwand durch Anhaften
und Herausreißen von Bodenmaterial aus der Bohrloch-
wand und damit entsprechend die Gefahr von Fehlstellen
in der aushärtbaren Suspension vermindert werden. Das
Anlegen einer elektrischen Spannung kann auch schon
beim Erstellen des Bohrloches und beim Niederbringen
des Abtragswerkzeuges in den Boden angelegt werden.
[0014] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung besteht darin, dass als Abtragswerkzeug ein Bohr-
werkzeug eingesetzt wird, welches um eine Bohrachse
drehend angetrieben wird. Vorzugsweise ist die Bohr-
achse dabei im Wesentlichen vertikal gerichtet.
[0015] Weiterhin ist es bevorzugt, dass das Bohrwerk-
zeug ein Bohrrohr umfasst. Dabei kann das Bohrwerk-
zeug allein durch das Bohrrohr gebildet sein oder das
Bohrrohr kann zusätzlich als ein Stützrohr zu einem wei-
teren Bohrwerkzeug, etwa einer Bohrschnecke, vorge-
sehen werden. Bei dieser Anordnung ist vorzugsweise
das äußere Bohrrohr als eine Kathode geschaltet, um
zumindest beim Rückziehen des Bohrrohres ein Lösen
von Bodenmaterial aus der Bohrlochwand zu vermeiden.
[0016] Insbesondere ist es nach einer Weiterbildung
der Erfindung vorteilhaft, dass das Gründungselement
als ein Bohrpfahl mit im Wesentlichen kreisförmigem
Querschnitt im Boden erstellt wird.
[0017] Alternativ ist es nach einer Ausführungsvarian-
te des erfindungsgemäßen Verfahrens vorgesehen,
dass als Abtragswerkzeug eine Schlitzwandfräse oder
ein Schlitzwandgreifer eingesetzt wird. Durch derartige
Abtragswerkzeuge können auch Gründungselemente
hergestellt werden, welche einen von einer Kreisform ab-
weichenden Querschnitt aufweisen.
[0018] Besonders bevorzugt ist es nach einer Weiter-
bildung der Erfindung, dass das Gründungselement als
ein Schlitzwandsegment mit einem im Wesentlichen
rechteckigen Querschnitt erstellt wird. Das Schlitzwand-
segment kann dabei Teil einer Schlitzwand, etwa zum
Abstützen einer Baugrube oder als ein Teil einer Dicht-
wand erstellt werden, welche beispielsweise für eine
Grundwasserabsperrung im Boden erstellt wird.
[0019] Grundsätzlich kann zum Aufbringen einer
Spannung in den Boden ein oder mehrere Elektrodene-
lementen in diesem eingebracht werden. Besonders
zweckmäßig ist es nach einer Ausführungsform der Er-
findung, dass zum Bilden des Gründungselementes min-
destens ein metallisches Armierungselement in die noch
nicht ausgehärtete Suspension eingebracht wird. Dieses
metallische Armierungselement kann insbesondere ein
sogenannten Bewehrungskorb sein, welcher zumindest
teilweise aus Stäben aus Metall, insbesondere aus ei-
nem Stahlmaterial, gebildet ist.
[0020] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist es
dabei besonders vorteilhaft, dass mindestens zwei Grün-
dungselemente in einem Nahbereich zueinander erstellt
werden, wobei ein Armierungselement in einem ersten
Gründungselement oder ein darin temporär angeordne-

tes längliches Metallelement in dem ersten Gründungs-
element als die Anode beim Erstellen des zweiten Grün-
dungselementes geschaltet wird. Durch das Schalten ei-
nes eingebrachten Armierungselementes oder ein Ein-
bringen eines zusätzlichen länglichen Metallelementes
in die noch nicht ausgehärtete Suspension zum Bilden
eines ersten Gründungselementes kann auf eine einfa-
che Weise eine Elektrode zum Schalten des Bodens als
Anode eingebracht werden. Dabei ist eine noch nicht
ausgehärtete Suspension ein besonders guter elektri-
scher Leiter. Ein derartiges erstes Gründungselement
kann so als Anode beim Erstellen mindestens eines wei-
teren zweiten Gründungselementes eingesetzt werden.
[0021] Bei größeren Gründungsmaßnahmen können
entsprechende Elektrodenelemente auch in weiteren
Gründungselementen eingebracht werden, so dass die-
se zusätzlich oder alternativ zur Schaltung als Anode ver-
wendet werden können.
[0022] Grundsätzlich kann das abgetragene Boden-
material vollständig aus dem erstellten Loch abgeführt
werden. Zum Bilden des Gründungselementes wird dann
in einem sogenannten Zweiphasenverfahren eine aus-
härtbare Suspension eingefüllt, welche zu dem ge-
wünschten Gründungselement aushärten kann.
[0023] Eine besonders zweckmäßige Verfahrensvari-
ante nach der Erfindung besteht darin, dass das abge-
tragene Bodenmaterial teilweise aus dem erstellten Loch
abgeführt wird. Somit kann ein Teil des Bodenmaterials
in dem Loch verbleiben und Teil der Masse bilden, wel-
che zu dem Gründungselement aushärtet.
[0024] Nach einer Weiterbildung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ist es besonders vorteilhaft, dass das
abgetragene Bodenmaterial zumindest teilweise in dem
Boden verbleibt und in situ zu dem aushärtbaren Material
vermengt wird. Hierzu kann eine aushärtbare Flüssigkeit
in das Loch eingeleitet und dort mit dem abgetragenen
Bodenmaterial zu der aushärtbaren Suspension ver-
mengt werden.
[0025] Hinsichtlich der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zum Erstellen eines Gründungselementes im Bo-
den ist dieses Versehen mit einem angetriebenen Ab-
tragswerkzeug, durch welches Bodenmaterial zerklein-
erbar und abtragbar ist, einer elektrischen Spannungs-
quelle zum Erzeugen einer elektrischen Spannung zwi-
schen dem Abtragswerkzeug und einer Anode im Boden
und einer Zuführeinrichtung zum Zuführen einer aushärt-
baren Suspension in das Loch zum Bilden des Grün-
dungselementes und einer Zuführeinrichtung zum Zu-
führen einer aushärtbaren Suspension in das Loch zum
Bilden des Gründungselementes Mit dieser Vorrichtung
kann insbesondere das zuvor beschriebene Verfahren
zum Erstellen eines Gründungselementes im Boden
durchgeführt werden.
[0026] Besonders bevorzugt ist es dabei, dass die Vor-
richtung ein Bohrgerät aufweist. Die Vorrichtung kann
dabei insgesamt oder zumindest in wesentlichen Teilen
durch das Bohrgerät selbst gebildet sein. Das Bohrgerät
weist vorzugsweise ein Trägergerät mit einem Mast auf,
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entlang welchem das Abtragswerkzeug vertikal verfahr-
bar und drehend antreibbar um eine Bohrachse gelagert
ist. Das Trägergerät selbst kann einen fahrbaren Unter-
wagen und einen darauf drehbar gelagerten Oberwagen
aufweisen, an welchem der Mast angebracht ist.
[0027] Besonders bevorzugt ist es weiterhin, dass das
Bohrgerät als Abtragswerkzeug eine Endlosschnecke,
eine Bohrschnecke, einen Bohreimer und/oder ein Bohr-
rohr aufweist. Grundsätzlich können auch andere mate-
rialabtragende Bohrwerkzeuge eingesetzt werden.
[0028] Alternativ ist es vorteilhaft, dass die erfindungs-
gemäße Vorrichtung eine Schlitzwandfräse oder einen
Schlitzwandgreifer aufweist. Mit diesen können Schlitz-
wandsegmente mit vorzugsweise eckigem Querschnitt
erstellt werden.
[0029] Die Spannungsquelle kann vorzugsweise eine
Gleichstromspannungsquelle sein, insbesondere ein
Gleichstromgenerator oder eine Gleichstrom-Batterie.
Vorzugsweise können als Spannungsquelle ein oder
mehrere 12-Volt oder 24-Volt Batterien vorgesehen sein,
welche abhängig von den Bodenbedingungen in einer
Reihen- oder Parallelschaltung miteinander verschaltet
sein können, um eine gewünschte Spannung und/oder
einen gewünschten Strom zwischen der Anode und der
Kathode einzustellen.
[0030] Die Zuführeinrichtung kann eine Zuführpumpe
aufweisen. Diese kann von einem Reservoir Material
oder Suspension, insbesondere eine selbstaushärtende
Suspension, vorzugsweise eine Zementsuspension in
das Loch im Boden zuführen.
[0031] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispieles weiter erläutert,
welches schematisch in der einzigen Figur dargestellt ist.
[0032] Die Figur zeigt als erfindungsgemäße Vorrich-
tung ein Bohrgerät 10, welches ein Raupenfahrwerk als
Unterwagen 11 und einen darauf drehbar gelagerten
Oberwagen 12 aufweist. An dem Oberwagen 12 ist ge-
lenkig ein im Wesentlichen vertikaler Mast 13 angeord-
net, entlang welchem ein Bohrantrieb 14 verfahrbar ge-
führt ist.
[0033] Über den Bohrantrieb 14 wird ein Bohrgestänge
28 drehend angetrieben, an dessen unterem Ende ein
Abtragswerkzeug 30 angebracht ist. In dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel ist das Abtragswerkzeug 30 als
ein zylindrischer Bohreimer ausgebildet, durch welchen
ein Loch 3 mit einer Lochwandung 4 im Boden erstellt
wird.
[0034] In grundsätzlich bekannter Weise wird das Loch
3 vorzugsweise schon während der Bohrlocherstellung
über eine Zuführeinrichtung 40 mit einer Zuführleitung
42 mit einer Suspension 8 als aushärtbares Material be-
füllt. Die Suspension 8 kann unmittelbar oder nach Zu-
führung von weiteren Bestandteilen nach Abteufen des
Lochs 3 auf eine Endtiefe und nach Rückziehen des Ab-
tragswerkzeugs 3 zu einem Gründungselement 5 im Bo-
den aushärten. Vorzugsweise können mehrere Grün-
dungselemente 5, insbesondere Gründungspfähle zur
Gründung eines Bauwerkes in einem Nahbereich zuein-

ander in dem Boden erstellt werden.
[0035] Gemäß der Erfindung ist die als Bohrgerät 10
ausgebildete Vorrichtung mit einer elektrischen Span-
nungsquelle 18 versehen. Es werden eine oder mehrere
Elektroden 20 in den Boden eingebracht, welche mit der
elektrischen Spannungsquelle als eine Anode verbun-
den sind. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel dient
als Elektrode 20 ein Armierungselement 9, welches in
einem ersten Gründungselement 5 im Boden erstellt wur-
de.
[0036] Gegenüber der Elektrode 20 wird durch die
Spannungsquelle 18 das Abtragswerkzeug 30 über eine
Leitung in dem Bohrgestänge 28 als eine Kathode ge-
schaltet. Aufgrund der sich zwischen der Anode und der
Kathode im Boden ausbildenden Spannung wird um das
Abtragswerkzeug 3 ein Flüssigkeitsfilm erzeugt, durch
welchen eine Reibung und eine Anhaftung von Boden-
material in der Bohrlochwandung 4 gegenüber dem Ab-
tragswerkzeug 30 reduziert werden. Auf diese Weise
kann das Abtragswerkzeug 30 nach Erstellen des Lo-
ches 3 leichter und mit einer geringeren Gefahr des Lö-
sens von Bodenmaterial aus der Bohrlochwandung 4 aus
dem Loch 3 rückgezogen werden. Hierdurch wird die Ge-
fahr von Fehlstellen innerhalb des Gründungselementes
5 durch gelöstes Bodenmaterial erheblich reduziert.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erstellen eines Gründungselemen-
tes (5) im Boden, bei dem

- ein Loch (3) in dem Boden erstellt wird, wobei
mittels eines angetriebenen Abtragswerkzeugs
(30) Bodenmaterial zerkleinert und abgetragen
wird, und
- zum Bilden des Gründungselementes (5) ein
aushärtbares Material in das Loch eingeleitet
wird,

dadurch gekennzeichnet,

- dass im Boden mindestens eine Elektrode (20)
vorgesehen wird und
- dass zumindest beim Ziehen des Abtrags-
werkzeugs (30) aus dem Boden die mindestens
eine Elektrode (20) im Boden mittels einer elek-
trischen Spannungsquelle als eine Anode ge-
genüber dem Abtragswerkzeug (30) geschaltet
wird, welche als eine Katode geschaltet wird,
wobei ein Flüssigkeitsfilm zwischen dem Ab-
tragswerkzeug (30) und einer Lochwandung (4)
gebildet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Abtragswerkzeug (30) ein Bohrwerkzeug
eingesetzt wird, welches um eine Bohrachse dre-
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hend angetrieben wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bohrwerkzeug ein Bohrrohr umfasst.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gründungselement (5) als ein Bohrpfahl
mit im Wesentlichen kreisförmigem Querschnitt im
Boden erstellt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Abtragswerkzeug (30) eine Schlitzwand-
fräse oder ein Schlitzwandgreifer eingesetzt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gründungselement (5) als ein Schlitz-
wandsegment mit einem im Wesentlichen rechtecki-
gen Querschnitt erstellt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass zum Bilden des Gründungselementes (5) min-
destens ein metallisches Armierungselement (9) in
die noch nicht ausgehärtete Suspension (8) einge-
bracht wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens zwei Gründungselemente (5) in ei-
nem Nahbereich zueinander erstellt werden, wobei
ein Armierungselement (9) in einem ersten Grün-
dungselement (5) oder ein darin temporär angeord-
netes längliches Metallelement in dem ersten Grün-
dungselement (5) als die Anode beim Erstellen des
zweiten Gründungselementes (5) geschaltet wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das abgetragene Bodenmaterial zumindest
teilweise aus dem erstellen Loch (3) abgeführt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das abgetragene Bodenmaterial zumindest
teilweise in dem Loch (3) verbleibt und insitu zu dem
aushärtbaren Material (8) vermengt wird.

11. Vorrichtung zum Erstellen eines Gründungselemen-
tes (5) im Boden nach einem der Ansprüche 1 bis
10, mit

- einem angetriebenen Abtragswerkzeug (30),
durch welches Bodenmaterial zerkleinerbar und
abtragbar ist,

- einer elektrischen Spannungsquelle (18) zum
Erzeugen einer elektrischen Spannung zwi-
schen dem Abtragswerkzeug (30) und einer
Elektrode (20) im Boden und
- einer Zuführeinrichtung (40) zum Zuführen ei-
ner aushärtbaren Suspension (8) in das Loch
(3) zum Bilden des Gründungselementes (5).

12. Vorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass diese ein Bohrgerät (10) aufweist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bohrgerät (10) als Abtragswerkzeug (30)
eine Endlosschnecke, eine Bohrschnecke, einen
Bohreimer und/oder ein Bohrrohr aufweist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass dieses eine Schlitzwandfräse oder einen
Schlitzwandgreifer aufweist.
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